Das Antidiskriminierungsgesetz in der Praxis

Umfassender Diskriminierungsschutz, Entschädigungspflicht für erlittenen immateriellen Schaden und Beweislastumkehr – die Folgen der EU-Richtlinie 2000/78/EG 

Mit der Entscheidung des Vermittlungsausschusses vom 5. September 2005, die Beratungen über das Antidiskriminierungsgesetz (ADG) zu vertagen, ist dieses nun endgültig gescheitert. Denn mit den Neuwahlen am 18. September haben sich alle noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Verfahren erledigt. „Ob in der weitreichenden Form wie das ADG der jetzigen Bundesregierung oder in abgeschwächter Form – das Gesetz wird definitiv kommen. Denn die Bundesregierung ist ohnehin im Zeitverzug mit der Umsetzung der EU-Richtlinie. Für Personalabteilungen wird es demnach höchste Zeit, die Realität eines Antidiskriminierungsgesetzes in ihrer Personalarbeit umzusetzen“, erklärt Peter Scherf, Geschäftsführer der Personalberatung Euroworks GmbH aus Anlass des vorläufigen Stopp des ADG.    

Deutschland im Verzug mit Umsetzung

Die Richtlinie 2000/78/EG, welche zusammen mit drei weiteren EU-Richtlinien, die Grundlage des ADG bildet, verpflichtet die EU-Mitgliedsstaaten, den Schutz vor Diskriminierung im Bereich Beschäftigung und Beruf hinsichtlich der Merkmale „Rasse“, „ethnische Herkunft“, „Religion und Weltanschauung“, „Behinderung“,  „Alter“, „Sexuelle Identität“ und „Geschlecht“ einfachgesetzlich zu normieren. „Selbstverständlich kennt das deutsche Recht zahlreiche Vorschriften eines Diskriminierungsschutzes, so den Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes und den für das Arbeitsrecht besonders relevanten Paragraphen 611a des Bürgerlichen Gesetzbuches. Neu an der EU-Richtlinie ist jedoch der umfassende arbeitsrechtliche Schutz, der mittels wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen gegen den Arbeitgeber durchgesetzt werden soll“, beschreibt Scherf die Neuerungen, die ein ADG – in welcher Form auch immer – bringen wird. Die Frist zur Umsetzung von drei der vier für das ADG relevanten EU-Richtlinien ist bereits 2003 abgelaufen. Die Kommission der EU hat bereits 2004 angekündigt, vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland einzureichen. Eine neue Regierung wird sich also nach den Wahlen zügig mit der Umsetzung der Richtlinien befassen müssen. Das Inkrafttreten eines ADG wird weitreichende Veränderungen für das deutsche Arbeitsrecht bedeuten.

„Auch wenn das ADG einer neuen Regierung anders, und gegebenenfalls näher an der EU-Richtlinie, ausgearbeitet sein wird, so zeigt doch ein Blick auf den Gesetzesentwurf der Rot-Grünen Bundesregierung, wohin der Weg mit einem ADG führen wird“, weiß Scherf, der in seiner Personalberatung bereits heute auf die Einhaltung der in der EU-Richtlinie geforderten Maßnahmen zur Gleichbehandlung achtet. Nach dem ADG sind Benachteiligungen in den folgenden Arbeitsbereichen unzulässig: 

- bei den Auswahlkriterien sowie den Einstellungsbedingungen für den Zugang sowohl zu unselbstständiger als auch zu selbstständiger Arbeit

- im Bereich des Arbeitsentgeltes und der Entlassungsbedingungen

- und beim Zugang zu Aus- und Weiterbildungen.

Des weiteren verbietet das ADG eine unmittelbare sowie auch mittelbare Diskriminierung. Eine mittelbare Diskriminierung liegt dann vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen gegenüber anderen in besonderer Weise benachteiligen können. „Gleichwohl sind positive Diskriminierungen zulässig, wenn diese darauf abzielen, bestehende Diskriminierungen zu verhindern oder auszugleichen“, weist Scherf auf die Notwendigkeit der fundierte Auseinandersetzung mit der Materie hin. 

Schutzpflichten des Arbeitgebers

Das ADG verbietet jedoch nicht nur eine Diskriminierung durch den Arbeitgeber, vielmehr obliegt dem Arbeitgeber eine Pflicht, Diskriminierungen durch Dritte, als beispielsweise durch unmittelbare Vorgesetze eines Mitarbeiters, zu verhindern beziehungsweise zu unterbinden. Für alle Fälle von Diskriminierung gilt, dass der betroffene  Beschäftigte unter Umständen sogar ein Recht hat, die Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgeltes einzustellen, soweit der Arbeitgeber die Diskriminierung nicht unterbindet. Darüber hinaus normiert das ADG eine umfassende Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung, um den immateriellen Schaden des Arbeitnehmers zu kompensieren.

„Sicherlich ist ein Mindestmaß an Gleichberechtigung Grundlage jeder funktionierenden Personalarbeit. Allerdings scheint das ADG, in der vorliegenden aber auch in der zu erwartenden abgemilderten Variante, zu einer Überregulierung zu führen. Hierzu gibt es zahlreiche lesenswerte Abhandlungen wie die von Prof. Franz Jürgen Säcker von der Freien Universität Berlin. Fakt ist jedoch, dass das ADG kommen wird und die gesamte Personalarbeit, von der Personalauswahl über die  Weiterbildung und Beförderung bis hin zu Entlassungen, von den neuen Anforderungen geprägt sein wird“, mahnt Scherf und weiß aus seiner Praxis zu berichten, dass viele Unternehmen schon heute auf die Unterstützung von externen Personalberatern zurückgreifen, um vor hohen Entschädigungsansprüchen von Arbeitnehmern verschont zu bleiben. „Sobald ein ADG verabschiedet ist, werden Bewerber, die von einem Unternehmen nicht eingestellt wurden, Mitarbeiter, die nicht befördert wurden und solche, die eine Weiterbildung nicht bewilligt bekommen haben gegen das Unternehmen klagen können. Entsprechend müssen solche Auswahlprozesse den Anforderungen des neuen Gesetzes angepasst werden“, verweist Scherf auf ein Verfahren, das er bereits vor einigen Jahren zum eigenen Schutz vor Entschädigungsansprüchen entwickelt hat.  

